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Bundesgesetz über eine COVID 19-lnvestitionsprämie für Unternehmen (lnvestitionsprämien 
gesetz - lnvPrG); Stellungnahme 

1) Aufgrund der Corona bedingten Krisensituation ist es nötig, die geplanten konjunkturbelebenden 
Maßnahmen umgehend zu realisieren und einen Investitionsaufschub über den Sommer zu verhin 
dern. Die gegenständliche Investitionsprämie sollte daher rückwirkend mit 1. Juni in Kraft treten 
und somit die Förderung von Investitionen bereits ab 1. Juni 2020 ermöglichen. 

2) Aufgrund der Corona bedingten Krisensituation muss die Investitionsprämie mit allen anderen er 
haltenen Zuschüssen und Finanzierungserleichterungen rund um Corona sowie mit etwaigen Lan 
desförderungen für die Anschaffung von aktivierbarem Anlagevermögen kumulierbar sein. Etwaige 
EU-beihilfenrechtliche Hindernisse sind in diesem Zusammenhang zu prüfen; da die konjunkturbe 
lebenden Maßnahmen auch in den anderen EU-Mitgliedsstaaten geplant sind, wird hier ein krisen 
bedingtes Aushebeln etwaiger EU-beihilfenrechtlicher Hindernisse anzustreben und möglich sein. 

3) Außer der in § 2 Abs 5 genannten klimaschädlichen Investitionen sollten keinerlei anderweitige 
Ausschlussgründe in die Richtlinie aufgenommen werden. Die klimaschädlichen Investitionen sind 
genauer und am besten taxativ aufzulisten. 

4) Bei Zu-, Um- und Anbauten an Gebäuden - speziell im Bereich des Tourismus - wird im Bestandsge 
bäude das bestehende Heizsystem oft nicht ausgetauscht. 

Bei der derzeitigen Textierung der Richtlinie in§ 2 Abs 5 würde das bedeuten, dass durch den Wei 
terbestand z.B. einer herkömmlichen Ölheizung, die Investitionsprämie für das Gesamt-Investiti 
onsprojekt fraglich bzw. nicht möglich ist, da keine substanzielle Treibhausgasreduktion durch die 
Investition erzielt wird. Hier ist die Textierung zu prüfen und im Hinblick auf Investitionen in Be 
standsgebäude zu konkretisieren. 
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5) Eine Fördermöglichkeit für die Anschaffung von emissionsarmen LKW im Rahmen der Basisförde 
rung sollte möglich sein. Zu überlegen wäre, die Anschaffung von LKW zu fördern, wenn das Unter 
nehmen sich verpflichtet, den Transport mit der Rollenden Landstraße zu kombinieren. 

Freundliche Grüße 
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